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Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde bekennt sich ausdrücklich zum

Finowkanal. Daher erklärt und bekräftigt sie:

1. Der Finowkanal ist ein wichtiges historisches und identifikationsstiftendes Kulturgut der
Region.

2. Die Aufrechterhaltung der durchgängigen Schiffbarkeit des Finowkanals ist eine wünschens-
werte Voraussetzung für die weitere touristische Entwicklung der Region.

Nach vorsorglicher Abwägung der gegenwärtig vorliegenden Informationen bezüglich der Über-
nahme der Schleusen am Finowkanal in kommunale Verantwortung und deren Folgen sowie den
zukünftig zu bewältigen finanziellen Herausforderungen der Stadt Eberswalde beschließt die
Stadtverordnetenversammlung: den Bürgermeister zu beauftragen:

3. Dem Bund wird erklärt gegenüber zu erklären, dass die Stadt Eberswalde nicht die Finanz-
kraft besitzt, die Aufgaben, die mit einer Übernahme der Schleusen am Finowkanal in
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